




17. Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner 

(17. Änderungssatzung) 
vom 25.02.2026 

 
Auf der Grundlage der §§ 1, 3, 10 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 
Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14 Nr. 32, S. 2), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, S. 77), der §§ 2, 3 und 28 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, 
Nr. 10), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25, Nr. 8) und des § 6 der 
Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) vom 19.10.2005, zuletzt 
geändert durch die 15. Änderungssatzung vom 17.07.2024 (ABl. MOL 15/2025) hat die Ver-
bandsversammlung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner in ihrer Sitzung am 25.02.2026 
die folgende 17. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasserverbandes Straus-
berg-Erkner beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Verbandssatzung 

 
Die Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner vom 19.10.2005, zuletzt ge-
ändert durch die 15. Änderungssatzung, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Der Verband hat die ihm von den Verbandsmitgliedern übertragenen Aufgaben, im Verbands-
gebiet die Trinkwasserversorgung und die Schmutzwasserbeseitigung durchzuführen und si-
cherzustellen.“ 
 
2. In § 6 Satz 1 wird das Wort „nicht“ durch das Wort „nichts“ ersetzt.  
 
3. In § 6 Satz 2 wird lit e) wie folgt neu gefasst: 
„e) das Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungskonzept einschließlich hier-
bei vorzuhaltender Reserven und die Grundsätze für die Planung von Investitionen,“  

 
4. § 7 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„(1) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung beruft die Verbandsversammlung mindestens 
vier Mal im Jahr ein, im Übrigen so oft, wie es die Geschäftslage erfordert. Sie muss außerdem 
einberufen werden, wenn der Verbandsvorsteher oder ein Fünftel der satzungsmäßigen Stim-
menzahl der Verbandsversammlung dies unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt. 
Die Verbandsversammlung wird schriftlich unter Mitteilung von Zeit, Ort und Tagesordnung 
einberufen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens drei Wochen, für die Beratung und Beschluss-
fassung über Satzungen und über Allgemeine Versorgungs-/Entsorgungs- und Entgeltbedin-
gungen mindestens sechs Wochen. Bei der Frist werden Absendetag und Sitzungstag nicht 
berücksichtigt. In dringenden Fällen beträgt die Ladungsfrist mindestens drei Tage. Die Dring-
lichkeit ist in der Ladung zu begründen.“ 
 
5. In § 8 Abs. 1 wird folgender Satz als Satz 3 angefügt: 
„Abwahlen des Verbandsvorstehers und dessen allgemeiner Stellvertretung sind in Form einer 
Abstimmung offen durchzuführen." 
 
6. In § 8 Abs. 2 wird folgender Satz als Satz 2 angefügt: 
„Gleiches gilt bei der Abwahl des Verbandsvorstehers und seiner allgemeinen Stellvertretung.“ 
 
7. In § 9 Abs. 7 wird nach dem Wort „beschließt“ die Worte „auf Empfehlung des Verbands-
vorstehers“ und nach dem Wort „Leiters“ die Worte „und der Bereichsleiter Versorgung und 
Entsorgung“ eingefügt.  



 
8. In § 10 Abs. 3 Satz 1 werden die „Worte „Arbeiter und Angestellten“ durch das Wort „Mitar-
beiter“ ersetzt und nach dem Wort „Leiters“ die Worte „und der Bereichsleiter Versorgung und 
Entsorgung“ eingefügt  
 
9. § 16 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 
„(7) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Verbandsversammlung werden spätestens 
zwei volle Arbeitstage nach erfolgter fristgemäßer Einladung auf der Internetseite des Verban-
des (www.w-s-e.de) veröffentlicht. Dort sollen zugleich alle Beschluss- und Informationsvorla-
gen für den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung bereitgestellt werden. Bei 
abgekürzter Ladungsfrist erfolgt die Bekanntmachung am Tage nach erfolgter Ladung. 
Die Niederschriften des öffentlichen Teils der Sitzungen der Verbandsversammlung sollen 
spätestens fünf volle Arbeitstage nach deren Bestätigung durch die Verbandsversammlung 
auf der Internetseite des Verbandes der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.“ 
 
10. Im Titel des § 17 wird das Wort „Gemeindeordnung“ durch das Wort „Kommunalverfas-
sung“ ersetzt 

 
 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung durch die Auf-

sichtsbehörde in Kraft. 

 
 
Strausberg, den 25.02.2026 
 
 
 
 
André Bähler             (Dienstsiegel) 
Verbandsvorsteher 
 



 
 

17. Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner 

(17. Änderungssatzung) 
vom 25.02.2026 

 
- Synopse der von den Änderungen betroffenen Vorschriften – 

 

 
Alte Fassung 

 

 
Neue Fassung 

 
Auf der Grundlage der §§ 1, 3, 10 ff. des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg (BbgGKG) vom 10. Juli 
2014 (GVBl. I/14 Nr. 32, S. 2), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. März 
2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, S. 77), der §§ 2, 3 
und 28 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 
(GVBl. I/24, Nr. 10), und des § 6 der Ver-
bandssatzung des Wasserverbandes Straus-
berg-Erkner (WSE) vom 19.10.2005, zuletzt 
geändert durch die 14. Änderungssatzung 
vom 30.11.2022 (ABl. MOL 01/2023) hat die 
Verbandsversammlung des Wasserverban-
des Strausberg-Erkner in ihrer Sitzung am 
17.07.2024 die folgende 15. Satzung zur Än-
derung der Verbandssatzung des Wasserver-
bandes Strausberg-Erkner beschlossen: 
 

 
Auf der Grundlage der §§ 1, 3, 10 ff. des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 
2014 (GVBl. I/14 Nr. 32, S. 2), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. März 
2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, S. 77), der §§ 2, 3 
und 28 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 
(GVBl. I/24, Nr. 10), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25, Nr. 8) 
und des § 6 der Verbandssatzung des Was-
serverbandes Strausberg-Erkner (WSE) vom 
19.10.2005, zuletzt geändert durch die 15. Än-
derungssatzung vom 17.07.2024 (ABl. MOL 
15/2025) hat die Verbandsversammlung des 
Wasserverbandes Strausberg-Erkner in ihrer 
Sitzung am 25.02.2026 die folgende 17. Sat-
zung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Wasserverbandes Strausberg-Erkner be-
schlossen: 
 

 
§ 3 Aufgaben 

 
(1) Der Verband hat die Aufgaben, im Ver-
bandsgebiet die Trinkwasserversorgung und 
die Schmutzwasserbeseitigung durchzufüh-
ren. Der Verband wird in enger Abstimmung 
mit den Verbandsmitgliedern die erforderli-
chen öffentlichen Anlagen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik sparsam und 
wirtschaftlich planen, errichten und betreiben. 
Neben den ökologischen Belangen sind die 
örtlichen Bedingungen zu beachten. Zu den 
Aufgaben des Verbandes gehören weiterhin 
die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, 
Beseitigung und Unterhaltung von Haus- und 
Grundstücksanschlüssen der Trinkwasserver-
sorgung und der Schmutzwasserbeseitigung.  
 
 
… 

 

 
§ 3 Aufgaben 

 
(1) Der Verband hat die ihm von den Ver-
bandsmitgliedern übertragenen Aufgaben, im 
Verbandsgebiet die Trinkwasserversorgung 
und die Schmutzwasserbeseitigung durchzu-
führen und sicherzustellen. Der Verband wird 
in enger Abstimmung mit den Verbandsmit-
gliedern die erforderlichen öffentlichen Anla-
gen nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sparsam und wirtschaftlich pla-
nen, errichten und betreiben. Neben den öko-
logischen Belangen sind die örtlichen Bedin-
gungen zu beachten. Zu den Aufgaben des 
Verbandes gehören weiterhin die Herstellung, 
Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und 
Unterhaltung von Haus- und Grundstücksan-
schlüssen der Trinkwasserversorgung und der 
Schmutzwasserbeseitigung. 
… 



 
 

 
§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung entscheidet über 
alle Aufgaben des Verbandes, soweit gesetz-
lich oder durch Verbandssatzung nicht ande-
res bestimmt ist und überwacht die Durchfüh-
rung ihrer Entscheidungen. Ungeachtet sons-
tiger, ihr gesetzlich oder in dieser Verbands-
satzung zugewiesener Aufgaben, beschließt 
sie über folgende Angelegenheiten:  

 
… 

 
e) das Trinkwasserversorgungs- und 
Schmutzwasserbeseitigungskonzept und die 
Grundsätze für die Planung von Investitionen, 
 

 
… 

 
§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung entscheidet über 
alle Aufgaben des Verbandes, soweit gesetz-
lich oder durch Verbandssatzung nichts ande-
res bestimmt ist, und überwacht die Durchfüh-
rung ihrer Entscheidungen. Ungeachtet sons-
tiger, ihr gesetzlich oder in dieser Verbands-
satzung zugewiesener Aufgaben, beschließt 
sie über folgende Angelegenheiten:  
 

… 
 

e) das Trinkwasserversorgungs- und 
Schmutzwasserbeseitigungskonzept ein-
schließlich hierbei vorzuhaltender Reserven 
und die Grundsätze für die Planung von Inves-
titionen, 

… 
 

§ 7 Sitzungen und Beschlussfassung der 
Verbandsversammlung 

 
(1) Der Vorsitzende der Verbandsversamm-
lung beruft die Verbandsversammlung min-
destens zweimal im Jahr ein, im Übrigen so 
oft, wie es die Geschäftslage erfordert. Sie 
muss außerdem einberufen werden, wenn der 
Verbandsvorsteher oder ein Fünftel der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl der Verbands-
versammlung dies unter Angabe der Bera-
tungsgegenstände beantragt. Die Verbands-
versammlung wird schriftlich unter Mitteilung 
von Zeit, Ort und Tagesordnung einberufen. 
Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen, für die 
Beratung und Beschlussfassung über Satzun-
gen und über Allgemeine Versorgungs-/Ent-
sorgungs- und Entgeltbedingungen sechs 
Wochen. Bei der Frist werden Absendetag 
und Sitzungstag nicht berücksichtigt. In drin-
genden Fällen beträgt die Ladungsfrist drei 
Tage. Die Dringlichkeit ist in der Ladung zu be-
gründen.  

… 

 
§ 7 Sitzungen und Beschlussfassung der 

Verbandsversammlung 
 

(1) Der Vorsitzende der Verbandsversamm-
lung beruft die Verbandsversammlung min-
destens vier Mal im Jahr ein, im Übrigen so oft, 
wie es die Geschäftslage erfordert. Sie muss 
außerdem einberufen werden, wenn der Ver-
bandsvorsteher oder ein Fünftel der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl der Verbandsver-
sammlung dies unter Angabe der Beratungs-
gegenstände beantragt. Die Verbandsver-
sammlung wird schriftlich unter Mitteilung von 
Zeit, Ort und Tagesordnung einberufen. Die 
Ladungsfrist beträgt mindestens drei Wochen, 
für die Beratung und Beschlussfassung über 
Satzungen und über Allgemeine Versorgungs-
/Entsorgungs- und Entgeltbedingungen min-
destens sechs Wochen. Bei der Frist werden 
Absendetag und Sitzungstag nicht berück-
sichtigt. In dringenden Fällen beträgt die La-
dungsfrist mindestens drei Tage. Die Dring-
lichkeit ist in der Ladung zu begründen. 

… 
 

§ 8 Wahlen 
 

(1) Gewählt wird geheim. Abweichungen kön-
nen vor der jeweiligen Wahl einstimmig be-
schlossen werden.  
 
 
 
 

 
§ 8 Wahlen 

 
(1) Gewählt wird geheim. Abweichungen kön-
nen vor der jeweiligen Wahl einstimmig be-
schlossen werden. Abwahlen des Verbands-
vorstehers und dessen allgemeiner Stellver-
tretung sind in Form einer Abstimmung offen 
durchzuführen. 
 



 
 

(2) Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme, 
soweit das GKG nichts anderes bestimmt.  

 
 
… 

(2) Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme, 
soweit das GKG nichts anderes bestimmt. 
Gleiches gilt bei der Abwahl des Verbandsvor-
stehers und seiner allgemeinen Stellvertre-
tung. 

 
… 

 
§ 9 Verbandsvorstand 

… 
(7) Der Verbandsvorstand beschließt über die 
Einstellung und Entlassung des Kaufmänni-
schen und des Technischen Leiters.  
 

 
… 

 
§ 9 Verbandsvorstand 

… 
(7) Der Verbandsvorstand beschließt auf 
Empfehlung des Verbandsvorstehers über die 
Einstellung und Entlassung des Kaufmänni-
schen und des Technischen Leiters und der 
Bereichsleiter Versorgung und Entsorgung.  

… 
 

§ 10 Verbandsvorsteher 
… 

(3) Soweit ihm nicht bereits gesetzlich oder 
aufgrund dieser Verbandssatzung Aufgaben 
zugewiesen sind, ist er auch zuständig für die 
Einstellung, Eingruppierung und Entlassung 
der Arbeiter und Angestellten mit Ausnahme 
des Technischen und des Kaufmännischen 
Leiters. Grundlage bildet der von der Ver-
bandsversammlung bestätigte Stellenplan.  

 
… 

 
§ 10 Verbandsvorsteher 

… 
(3) Soweit ihm nicht bereits gesetzlich oder 
aufgrund dieser Verbandssatzung Aufgaben 
zugewiesen sind, ist er auch zuständig für die 
Einstellung, Eingruppierung und Entlassung 
der Mitarbeiter mit Ausnahme des Techni-
schen und des Kaufmännischen Leiters und 
der Bereichsleiter Versorgung und Entsor-
gung. Grundlage bildet der von der Verbands-
versammlung bestätigte Stellenplan.  

… 
 

§ 16 Bekanntmachungen 
… 

(7) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen 
der Verbandsversammlung werden in der 
Märkischen Oderzeitung – Regionalausgaben 
Strausberg (Märkisches Echo), Fürstenwalde 
(Spree Journal), Bernau (Barnim Echo) – min-
destens 5 volle Kalendertage vor dem Tag der 
Sitzung bekannt gemacht. Bei abgekürzter La-
dungsfrist erfolgt die Bekanntmachung am 
Tage, nach dem die Ladung zur Post gegeben 
wurde. 

 
§ 16 Bekanntmachungen 

… 
(7) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen 
der Verbandsversammlung werden spätes-
tens zwei volle Arbeitstage nach erfolgter frist-
gemäßer Einladung auf der Internetseite des 
Verbandes (www.w-s-e.de) veröffentlicht. Dort 
sollen zugleich alle Beschluss- und Informati-
onsvorlagen für den öffentlichen Teil der Sit-
zung der Verbandsversammlung bereitgestellt 
werden. Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt 
die Bekanntmachung am Tage nach erfolgter 
Ladung. 
Die Niederschriften des öffentlichen Teils der 
Sitzungen der Verbandsversammlung sollen 
spätestens fünf volle Arbeitstage nach deren 
Bestätigung durch die Verbandsversammlung 
auf der Internetseite des Verbandes der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

 
§ 17 Anwendung der  
Gemeindeordnung 

 

 
§ 17 Anwendung der 

Kommunalverfassung 
 

 


